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1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVL) gelten für sämtliche 
Angebote, Lieferungen der Ihlemann GmbH (nachfolgend: „IHL“) an ihre 
Kunden (nachfolgend: „Vertragspartner“). Diese AVL gelten nur, wenn der 
Vertragspartner Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

1.2. Diese AVL gelten für sämtliche Verträge über den Verkauf und die Lieferung 
von beweglichen Sachen, unabhängig davon, ob die IHL die Ware selbst 
herstellt oder von anderen Zulieferern bezieht (§§ 433, 650 BGB). Sie finden 
auch auf künftige Verträge mit demselben Vertragspartner Anwendung, ohne 
dass erneut darauf hingewiesen werden muss, sofern nichts anderes vereinbart 
ist. 

1.3. Die nachfolgenden AVL gelten ausschließlich. Abweichende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, wenn sie von IHL ausdrücklich schriftlich bestätigt 
wurden, auch wenn IHL in Kenntnis entgegenstehender AGB des 
Vertragspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt.  

1.4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Vertragspartner 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem 
Fall Vorrang vor diesen AVL. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein 
schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung der IHL maßgebend. 

1.5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen AVL nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

2. Vertragsgegenstand, Designverantwortung 

2.1. Der Vertragspartner trägt die Verantwortung für das von ihm entwickelte 
Produkt. IHL ist lediglich dazu verpflichtet, die vereinbarten Baugruppen oder 
Produkte nach Vorgaben des Vertragspartners herzustellen und die dafür 
erforderlichen Bauteile zu beschaffen. Eine besondere Entwicklungsleistung 
oder eine Entwicklungsüberwachung durch die IHL ist nicht geschuldet.  

2.2. IHL kann lediglich unterstützende Hinweise geben, ist jedoch nicht verpflichtet, 
alternative Designvorschläge zu unterbreiten. Lösungsvorschläge, 
Empfehlungen oder Hinweise der IHL gelten lediglich als unverbindliche 
Anregungen und sind nicht Teil der vertraglich vereinbarten Leistungen. Der 
Vertragspartner entscheidet selbst, ob und wie er diese umsetzt, nachdem er 
sie auf eigene Verantwortung geprüft hat. 
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2.3. Der Vertragspartner hat im Rahmen seiner Bestellung sicherzustellen, dass die 
von ihm gewünschten Bauteile den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den 
einschlägigen Umweltschutzvorschriften zum Zeitpunkt der Bestellung bzw. 
Lieferung entsprechen. Die IHL hat lediglich sicherzustellen, dass im Rahmen 
des Fertigungsprozesses nur Hilfsstoffe eingesetzt werden, die den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
entsprechen.  

2.4. Grundsätzlich gilt für Elektronikbauteile, Komponenten und Komplettsysteme, 
dass deren Einbau und Nutzung entsprechende Sachkunde voraussetzen. 
Eventuelle Montageanleitungen stellen einen Service, nicht jedoch den Inhalt 
des vertraglich geschuldeten Erfüllungsanspruches dar. Montageanleitungen 
können auch in Fremdsprachen oder gar nicht vorhanden sein.  

3. Angebot, Vertragsschluss 

3.1. Die Angebote der IHL sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt 
erst durch eine ausdrückliche Auftragsbestätigung der IHL oder die Ausführung 
der Lieferung zustande. 

3.2. Bei Bestellungen auf elektronischem Wege wird die IHL den Zugang der 
Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt allerdings 
noch keine Annahme des Angebotes des Vertragspartners durch die IHL dar.  

3.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen oder sonstigen Unterlagen behält 
sich die IHL ihre Eigentums- und Urheberrechte vor. Das gilt insbesondere für 
Dokumente, die als „vertraulich“ gekennzeichnet oder durch ihre Natur als 
vertraulich erkennbar sind. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger, 
ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von IHL gestattet.  

3.4. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeitenden 
der IHL nicht berechtigt, von diesen AVL abweichende mündliche Abreden zu 
treffen. Dies gilt insbesondere für die Übernahme von Garantien. 

3.5. Basis für Abnahmekriterien ist die Norm IPC-A-610 Klasse 2 in ihrer jeweils 
gültigen Ausfertigung. 

4. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsprüfung 

4.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise der IHL ab Lager, zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben trägt der Vertragspartner. 

4.2. Beim Versendungskauf (Ziff. 7.1.) trägt der Vertragspartner die Transportkosten 
ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Vertragspartner gewünschten 
Transportversicherung.  

4.3. Der Kaufpreis ist sofort nach Erhalt der Rechnung und Lieferung bzw. Abnahme 
der Ware ohne jeden Abzug fällig. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist 
der Eingang bei der IHL.  

4.4. Der Vertragspartner gerät 10 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug, wenn 
er nicht leistet.  
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4.5. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Rechnungen der IHL unverzüglich nach 
Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen gegen die Rechnungsstellung sind 
spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Rechnung geltend zu 
machen. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen.  

5. Beistellungen durch den Vertragspartner 

5.1. Der Vertragspartner stellt sicher, dass beigestellte Bauteile spezifiziert, frei von 
Mängeln und für die Weiterverarbeitung geeignet sind und rechtzeitig 
bereitgestellt werden. 

5.2. Es besteht keine Prüfungspflicht durch IHL, es sei denn, dies wurde 
ausdrücklich beauftragt. 

5.3. Der Vertragspartner stellt sicher, dass von ihm beigestellte Unterlagen, 
Vorgaben oder Materialien keine Schutzrechte Dritter verletzen.  

6. Lieferfrist, Lieferverzug, Sicherheitsleistung 

6.1. Termine und Fristen für die Lieferung sind unverbindlich, soweit nichts anderes 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.  

6.2. Der Beginn der von der IHL angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus, insbesondere den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Vertragspartner zu liefernden Spezifikationen, Unterlagen, erforderlicher 
Genehmigungen und Freigaben. 

6.3. Kann IHL eine Lieferzeit infolge höherer Gewalt nicht einhalten, so verlängert 
sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Höhere Gewalt ist dabei jedes 
außerhalb des Einflussbereiches der IHL liegende unvorhergesehene, 
außergewöhnliche Ereignis, durch das IHL unvermeidbar ganz oder teilweise 
an der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, und das 
auch durch die IHL zumutbare Sorgfalt nicht hätte abgewendet oder unschädlich 
gemacht werden können. Als höhere Gewalt in diesem Sinne gelten 
insbesondere unvorhergesehene politische Ereignisse oder Unruhen, 
einschließlich Krieg, Terror-Anschläge, Feuerschäden, Streiks und rechtmäßige 
Aussperrungen sowie nicht verschuldete Betriebsschließungen, nicht 
vermeidbare Hacker- und/oder Cyber-Angriffe Dritter, wie DDoS-Attacken, 
Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, behördliche Anordnungen, 
Epidemien und Pandemien, wie das Covid19-Virus. Das gleiche gilt für andere, 
von IHL nicht zu vertretende Umstände, insbesondere in folgenden Fällen: 

a) Ausfall eines vom Vertragspartner bereitgestellten fertigungsrelevanten 
Prüfgeräts;  

b) verspätete Beistellung von Bauteilen durch den Vertragspartner;  

c) Verzug eines vom Vertragspartner vorgegebenen Lieferanten;  
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d) verlangte Produktänderungen, die eine Neubeschaffung von Bauteilen 
notwendig machen; 

e) vorheriger überproportionaler Abruf zuvor vereinbarter Sicherheitsmengen. 

6.4. Ist eine Ware „auf Abruf“ bestellt worden, ist die IHL mangels einer anderen 
ausdrücklichen Vereinbarung nach Ablauf von 6 Monaten nach Abschluss des 
Vertrages zur Lieferung der vollständigen, noch nicht abgerufenen 
Bestellmenge berechtigt. 

6.5. Die IHL ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der 
offenen Forderungen der IHL durch den Vertragspartner im jeweiligen 
Vertragsverhältnis gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens). Die IHL ist ferner – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), kann die IHL den Rücktritt sofort 
erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. 

6.6. Der Eintritt eines Lieferverzugs der IHL bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Vertragspartner 
erforderlich.  

7. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

7.1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo sich auch der Erfüllungsort befindet. Auf 
Verlangen und Kosten des Vertragspartners wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf), es gilt Incoterm FCA 
Braunschweig (Incoterms 2020). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist 
die IHL berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  

7.2. Die IHL ist zu Teilleistungen berechtigt, soweit dem Vertragspartner dies 
zumutbar ist. 

7.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Vertragspartner über. Beim 
Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es 
gleich, wenn der Vertragspartner in Verzug mit der Annahme ist. 



 

 

  Seite 7 von 12 

8. Haftung für Mängel 

8.1. IHL haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 434ff. BGB, soweit nachfolgend nicht abweichend bestimmt. 
In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften in einer 
Lieferkette oder bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gem. §§ 327u, 445a – 445c bzw. 478 BGB). 

8.2. Die Mängelansprüche des Vertragspartners setzen voraus, dass er seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so 
ist der IHL hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich 
gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von einer Woche erfolgt, wobei zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von 
dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Vertragspartner offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von drei Tagen 
ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Vertragspartner die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung der 
IHL für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

8.3. Im Rahmen seiner Mängelanzeige hat der Vertragspartner zudem den Mangel 
sowie dessen wirtschaftliche Bedeutung nachvollziehbar und detailliert zu 
beschreiben. Kommt der Vertragspartner dieser Pflicht nicht nach, haftet die IHL 
nicht für Schäden, die durch die in Folge der unzulänglichen Dokumentation 
verzögerte Mängelbearbeitung entstehen.  

8.4. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann die IHL zunächst wählen, ob sie 
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht, die 
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 

8.5. Da die Verfügbarkeit der Ware bzw. einzelner Bestandteile davon aufgrund der 
technischen Weiterentwicklung bereits nach kurzer Zeit eingeschränkt sein 
kann, ist die IHL berechtigt, den Nacherfüllungsanspruch durch Lieferung gleich- 
oder höherwertiger, abweichender Ware oder einzelner Bestandteile davon, 
auch eines anderen Herstellers, zu erfüllen, soweit diese Ware nach ihrer 
Spezifikation funktionsidentisch ist.  

8.6. Die IHL ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der Vertragspartner den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der 
Vertragspartner ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

8.7. Der Vertragspartner hat der IHL die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete 
Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der 
Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an die IHL 
zurückzugeben. 
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8.8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, trägt die IHL, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein 
Mangelbeseitigungsverlangen des Vertragspartners als unberechtigt heraus, 
kann die IHL die hieraus entstandenen Kosten vom Vertragspartner ersetzt 
verlangen.  

8.9. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 
Vertragspartner zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Vertragspartner vom 
Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen 
Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

8.10. Mängelansprüche verjähren abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB nach 
einem Jahr – und zwar ab Lieferung oder, bei vereinbarter Abnahme, ab diesem 
Zeitpunkt. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche.  

8.11.  Kann der Vertragspartner infolge Verjährungseintritts keine Ansprüche mehr auf 
Lieferung einer mangelfreien Sache oder Beseitigung des Mangels verlangen, 
können Schadensersatzansprüche hierauf nicht mehr gestützt werden. Dies gilt 
nicht, wenn IHL ihre Pflicht zur Lieferung einer mangelfreien Sache oder 
Beseitigung des Mangels zu einer Zeit verletzt hat, als dieser Anspruch des 
Vertragspartners noch nicht verjährt war. Für hierauf gestützte 
Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

8.12. Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch IHL sowie bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels oder bei Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

8.13. Ansprüche des Vertragspartners auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziff. 10 und sind im Übrigen 
ausgeschlossen. 

9. Broker-Ware 

9.1. Physisch beigestellte Broker-Ware des Vertragspartners 

Stellt der Vertragspartner für die Fertigung Komponenten physisch zur 
Verfügung, die nicht unmittelbar vom Originalhersteller (Tier-1-Hersteller) 
stammen, sondern über Zwischenhändler oder sonstige nicht autorisierte 
Vertriebskanäle beschafft wurden (im Folgenden: „Broker-Ware”), übernimmt 
IHL keine Haftung für Mängel der gelieferten Platinen, die auf die 
Beschaffenheit, Echtheit oder Qualität dieser Broker-Ware zurückzuführen sind. 
Dies gilt auch dann, wenn IHL die Broker-Ware des Vertragspartners im 
Rahmen der Fertigung weiterverarbeitet hat. 

9.2. Vom Vertragspartner angewiesene Beschaffung von Broker-Ware durch IHL 
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Weist der Vertragspartner IHL ausdrücklich an, für die Fertigung Broker-Ware 
zu beschaffen, oder erteilt der Vertragspartner seine Zustimmung zur 
Verwendung von Broker-Ware, gelten die nachfolgenden Regelungen: 

a) IHL wird den Vertragspartner vor Beginn der Fertigung ausdrücklich auf die 
mit dem Einsatz von Broker-Ware verbundenen Risiken hinweisen, 
insbesondere auf das erhöhte Risiko des Einsatzes gefälschter oder qualitativ 
minderwertiger Komponenten (Fälschungsrisiko). IHL erbringt gegenüber dem 
Vertragspartner keine weitergehende Echtheitsprüfung von Broker-Ware, es sei 
denn, eine solche Prüfung ist gesondert schriftlich vereinbart worden. 

b) Erteilt der Vertragspartner nach Erhalt des Hinweises gemäß lit. a) seine 
ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung der Broker-Ware, ist die Haftung 
von IHL für solche Mängel der gelieferten Platinen ausgeschlossen, die 
ausschließlich auf die Beschaffenheit, Echtheit oder Qualität der 
vertragspartnerseitig angewiesenen Broker-Ware zurückzuführen sind. 

9.3. Der Ausschluss Haftung für Mängel nach Ziff. 9.1 und 9.2 gilt nicht, soweit IHL 
den Mangel arglistig verschwiegen hat (§ 444 BGB). Der Ausschluss der 
Haftung gilt ferner nicht für Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verhalten von IHL, ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten. Eine 
Beschränkung der Haftung von IHL für Schäden aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit findet nicht statt. 

9.4. Der Ausschluss Haftung für Mängel nach Ziff. 9.1 und 9.2 erfasst nur Mängel, 
die ausschließlich auf die Broker-Ware zurückzuführen sind. Beruht ein Mangel 
sowohl auf der Beschaffenheit der Broker-Ware als auch auf einem 
Verarbeitungsfehler von IHL, richtet sich die Haftung von IHL nach den 
Regelungen der Ziff. 8, wobei ein etwaiges Mitverschulden des Vertragspartners 
nach § 254 BGB zu berücksichtigen ist. 

10. Sonstige Ansprüche, Haftung 

10.1. Soweit sich aus diesen AVL einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haftet die IHL bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.  

10.2. Auf Schadensersatz haftet die IHL – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die IHL 
nur  

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 
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Haftung der IHL jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 

10.3. Die sich aus Ziff. 10.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 
soweit die IHL einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des 
Vertragspartners nach dem Produkthaftungsgesetz. 

10.4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der 
Vertragspartner nur zurücktreten oder kündigen, wenn die IHL die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des 
Vertragspartners (insbesondere gem. §§ 651, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

11. Vertragsanpassung 

Sofern unvorhersehbare Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung oder den 
Inhalt der Lieferung/vertraglichen Verpflichtung erheblich verändern oder auf 
den Betrieb der IHL erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung des 
Grundsatzes von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht der IHL das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Will die IHL von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so 
hat sie dies nach Erkenntnis der Tragweite dieses Ereignisses unverzüglich dem 
Vertragspartner mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Vertragspartner eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 

12. Eigentumsvorbehalt 

12.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behält sich die IHL das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

12.2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 
Sicherheit übereignet werden. Der Vertragspartner hat die IHL unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die der IHL 
gehörenden Waren erfolgen. 

12.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist die IHL berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund 
des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der 
Vertragspartner den fälligen Kaufpreis nicht, darf die IHL diese Rechte nur 
geltend machen, wenn sie dem Vertragspartner zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

12.4. Der Vertragspartner ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu 
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung der Waren der IHL entstehenden Erzeugnisse 
zu deren vollem Wert, wobei die IHL als Hersteller gilt. Bleibt bei einer 
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Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 
Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt die IHL Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Vertragspartner schon jetzt insgesamt bzw. 
in Höhe eines etwaigen Miteigentumsanteils der IHL gemäß vorstehendem 
Absatz zur Sicherheit an die IHL ab. Die IHL nimmt die Abtretung an. Die in Ziff. 
12.2 genannten Pflichten des Vertragspartners gelten auch in Ansehung der 
abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Vertragspartner neben der IHL 
ermächtigt. Die IHL verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der IHL 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so kann die IHL verlangen, 
dass der Vertragspartner ihr die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen der IHL 
um mehr als 10%, wird die IHL auf Verlangen des Vertragspartners Sicherheiten 
nach ihrer Wahl freigeben.  

13. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung 

13.1. Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der IHL 
anerkannt sind. Außerdem ist der Vertragspartner zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

13.2. Die Rechte und Pflichten aus den mit der IHL geschlossenen Verträgen können 
vom Vertragspartner nicht ohne Einwilligung der IHL auf einen Dritten 
übertragen werden. 

13.3. Sofern eine ohne Zustimmung der IHL vorgenommene Abtretung gem. 
§ 354a HGB dennoch wirksam ist, wird hierdurch das Recht der IHL, mit 
etwaigen Gegenforderungen auch gegenüber dem Vertragspartner 
(Altgläubiger) aufzurechnen, nicht berührt. 

14. Exportbeschränkung 

14.1. Die Ausfuhr der Ware und Unterlagen kann - z. B. aufgrund ihrer Art oder ihres 
Verwendungszweckes – der Genehmigungspflicht unterliegen. 

14.2. Jeder Export der Ware in Länder außerhalb der EU bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der IHL. 



 

 

  Seite 12 von 12 

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

15.1. Für diese AVL und alle Rechtsbeziehungen zwischen IHL und dem 
Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts und derjenigen Regelungen des internationalen 
Privatrechts, die zu der Anwendung anderen als deutschen Rechts führen 
würden. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Ziff. 
12 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit 
danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig 
oder unwirksam ist.  

15.2. Ist der Vertragspartner Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der 
Geschäftssitz der IHL in Braunschweig. Die IHL ist jedoch auch berechtigt, 
Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu erheben. 

Stand: 03/2026 


